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16. Oktober 2014 

Totalrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG 
KVG); Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat am 24. September 2014 den Bericht "Einführungsgesetz 
zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG); Totalrevision" zur Anhörung freigege
ben. 

Auslöser für die Totalrevision sind sozial- und finanzpolitische Überlegungen des Regierungsrats 
sowie ein genereller Modernisierungsbedarf des Gesetzes. Die Totalrevision verfolgt die folgenden 
Ziele: Erstens soll die Prämienverbilligung bedarfsgerechter verteilt werden. Prämienverbilligungsbei-
träge sollen noch gezielter jenen zur Verfügung stehen, die wirklich darauf angewiesen sind. Neu 
werden zum Beispiel Steuerabzüge, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht tangieren 
(wie zum Beispiel Abzüge für Wohneigentum), beim Ermitteln des Anspruchs aufgerechnet. 

Zweitens sollen die Abläufe zum Beantragen von Prämienverbilligung vereinfacht werden. Mit die
sem flexibleren Verfahren kann zudem rascher auf Veränderungen der wirtschaftlichen Situation von 
Beziehenden reagiert werden. Drittens soll das gesamte System nachhaltiger werden, indem das 
Instrument der Liste säumiger Versicherter durch gezielte Beratung und Betreuung der Säumigen 
ergänzt wird. Damit können Betreibungen verhindert und die Höhe der Krankenkassenausstände 
sowie die finanzielle Belastung des Gemeinwesens gemindert werden. 

Beschlüsse des Grossen Rats über Gesetzesänderungen unterliegen gemäss § 63 Abs. 1 lit. a der 
Kantonsverfassung dem fakultativen Referendum. Gemäss § 66 Abs. 2 der Kantonsverfassung ist 
daher vor dem Beschluss eine Anhörung durchzuführen. 

Wir laden Sie hiermit höflich ein, uns Ihre Eingabe zur Vorlage bis zum 9. Januar 2015 einzureichen. 

Das Anhörungsverfahren wird im kantonalen Amtsblatt publiziert. Die gesamten Unterlagen finden 
Sie auch auf dem Internet unter www.ag.ch/vernehmlassungen. 



Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen. Besten 
Dank. 

Freundliche Grüsse 

Susanne Hochuli 
Regierungsrätin 
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